
Honorarvereinbarung 2019 

1 

Zwischen 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KV Hamburg) 

und 

der AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, 
dem BKK-Landesverband 

NORDWEST, 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK), 
der IKK classic, 

der KNAPPSCHAFT, 
den nachfolgend benannten Ersatzkassen in Hamburg 

- Techniker Krankenkasse (TK) 
- BARMER 
- DAK - Gesundheit 
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
- Handelskrankenkasse (hkk) 
- HEK - Hanseatische Krankenkasse 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung 

Hamburg 

wird der folgende 

4. Nachtrag
zur 

Honorarvereinbarung 2019 
vom 23. November 2018 

vereinbart:

Diese gemeinsam und einheitlich vereinbarte Honorarvereinbarung wird als Anlage 
„Honorarvereinbarung 2019“ Bestandteil der zwischen den einzelnen Partnern dieser 
Vereinbarung bestehenden Gesamtverträge. 

Hinweis: Die Veröffentlichung steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung des 
Vertrages; das Unterschriftenverfahren wird derzeit durchgeführt. Die 
Bekanntmachung erfolgt gem. § 71 Abs. 4 SGB V unter dem Vorbehalt der 
Nichtbeanstandung durch die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV).



Honorarvereinbarung 2019 

 

2 

 
1. Es werden die Ziffern 3.7.1.1 sowie 4.76 bis 4.81 eingefügt und jeweils auf 

„NN“ gesetzt. 
 

2. Es wird die nachfolgende Ziffer 4.82 eingefügt:  
 
„4.82 ab 01.10.2019 die Leistungen nach den GOP 32362 und 32363 (Präeklampsie) 
EBM.“ 

 

3. Es wird die nachfolgende Ziffer 4.83 eingefügt:  
 

„4.83 ab dem 01.09.2019 die Leistungen des Abschnitts 1.7.8 EBM („HIV-
Präexpositionsprophylaxe“),“ 

 
4. Es wird die nachfolgende Ziffer 4.84 eingefügt:  

 
„4.84 ab dem 01.10.2019 die GOP 32850 EBM (Nukleinsäurenachweis von HIV-
RNA),“ 

 

5. Es wird die nachfolgende Ziffer 4.85 eingefügt: 
 

„4.85 ab 01.10.2019 die GOP 01451 EBM („Anschubförderung Videosprechstunde“),  

 

6. Es wird die nachfolgende Ziffer 4.86 eingefügt: 
 

„4.86 ab 01.10.2019 die GOPs 06336, 06337, 06338, 06339 (Optische  
Kohärenztomographie - OCT),“ 

 

7. In Ziffer 4.9 ab 01.04.2019 wird nach der GOP 32576X eingefügt: „(bis 
30.09.2019)“ 
 

8. In Ziffer 10.2 wird der letzte Satz wie folgt neu gefasst:  
 
„§ 291 Abs. 2b Satz 15 bis 17 SGB V gelten.“ 

 

9. Die Anführungszeichen jeweils am Anfang und Ende der Ziffern 10.1, 10.2 
und 10.3 werden gestrichen. 
 

10. In Ziffer 4.75 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
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11. Die Protokollnotiz erhält folgende Anpassungen: 
 

 
Die Nummer 5 erhält die Buchstaben j bis n: 

j) Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass der 441. BA anzuwenden ist. 
Das bedeutet, dass nach Ablauf von 2 Jahren seit dem 01.10.2019 bzgl. der GOP 
32362 und 32363 in Ziffer 4.82 dieser Honorarvereinbarung vorbehaltlich des 
Einvernehmens der Trägerorganisationen des BA bzw. einer Entscheidung des 
EBA die Leistungen in die MGV ab dem 01.10.2021 nach Maßgabe des dort in 
Bezug genommenen Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 383. 
Sitzung vom 21. September 2016, geändert durch den Beschluss des 
Bewertungsausschusses in seiner 401. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 
oder entsprechender Folgebeschlüsse erfolgt. Vor diesem Hintergrund wird diese 
Protokollnotiz in die Honorarvereinbarung 2020 übernommen. 

k) Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass der 441. BA (HIV-
Präexpositionsprophylaxe) anzuwenden ist. Das bedeutet, dass für die 
Leistungen des Abschnitts 1.7.8 EBM nach Ziffer 4.83 dieser 
Honorarvereinbarung die Überführung in die MGV zum 01.10.2021 erfolgt, sofern 
nicht der BA von seinem Gestaltungsrecht bis zum 30.09.2021 Gebrauch macht 
und die EGV fortführt. Vor diesem Hintergrund wird diese Protokollnotiz in die 
Honorarvereinbarung 2020 übernommen. 

l) Die Vertragspartner stimmen überein, dass der 441. BA 
(Nukleinsäurennachweis von HIV-RNA) anzuwenden ist. Das bedeutet, dass ab 
dem 01.10.2021, die Gebührenposition 32850 nach Ziffer 4.84 dieser 
Honorarvereinbarung in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung zu überführen 
ist (mit Eindeckelung nach Nr. 2.2.1.2 „Aufsatzwertebeschluss“). Dabei wird die 
anzuwendende Abstaffelungsquote in Nummer 2.2.1.2 Ziffer 2 des genannten 
Beschlusses auf eins gesetzt. Vor diesem Hintergrund wird diese Protokollnotiz in 
die Honorarvereinbarung 2020 übernommen. 

m) Die Vertragspartner stimmen überein, dass der 449. BA (Anschubförderung 
der Videosprechstunde) anzuwenden ist. Das bedeutet, dass ab dem 01.10.2021, 
die Gebührenposition 01451 nach Ziffer 4.85 dieser Honorarvereinbarung 
ersatzlos zu streichen ist, da die Anschubfinanzierung für die Videosprechstunde 
ausläuft. Vor diesem Hintergrund wird diese Protokollnotiz in die 
Honorarvereinbarung 2020 übernommen. Sofern dieser Beschluss eine Änderung 
erfährt, werden die dadurch bedingten Änderungen in einem Nachtrag umgesetzt. 

n) Die Vertragspartner stimmen überein, dass der 451. BA (Optische 
Kohärenztherapie) anzuwenden ist. Das bedeutet, dass ab dem 01.10.2021, die 
Gebührenpositionen 06336, 06337, 06338 und 06339 nach Ziffer 4.86 dieser 
Honorarvereinbarung in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung zu überführen 
ist (mit Eindeckelung nach Nr. 2.2.1.2 „Aufsatzwertebeschluss“). Dabei wird die 
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anzuwendende Abstaffelungsquote in Nummer 2.2.1.2 Ziffer 2 des genannten 
Beschlusses auf eins gesetzt. Vor diesem Hintergrund wird diese Protokollnotiz in 
die Honorarvereinbarung 2020 übernommen.  
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Hamburg, den 19.11.2019 
 
 
…………………………………………………….. 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg 
 
 
 
…………………………………………………….. 
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 
 
 
 
…………………………………………………….. 
BKK-Landesverband NORDWEST 
zugleich für die SVLFG als LKK 
 
 
 
…………………………………………………….. 
IKK classic 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Knappschaft, Regionaldirektion Nord, Hamburg 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg 
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